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Erlauterungen zur Abstimmung

Das Plenum stimmte mehrheitlich fiir den Be-
richt iiber die Beziehungen zwischen den na-
tionalen Parlamenten und dem FEuropdischen
Parlament (EP) im Rahmen des europdischen
Einigungswerks. Um das demokratische Defizit
der Gemeinschaft zu beseitigen, sollen die
Befugnisse des EP und der nationalen Parla-
mente gestdrkt, die Rolle der nationalen Par-
lamente gegeniiber den einzelstaatlichen Re-
gierungen eindeutiger festgelegt und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Parlamenten in-
tensiviert werden.
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Das Mitentscheidungsverfahren soll fiir das
EP in allen Legislativbereichen gelten. Die
nationalen Parlamente sollen ihre Kontrollbe-
fugnisse in allen anderen Fillen

voll nutzen. Eine Mitgliedschaft im EP soll die
gleichzeitige Mitgliedschaft in einem nationa-
len oder regionalen Parlament ausschliefen.
Die Abgeordneten legen Wert darauf, dass der
Beschlufsfassungsprozefs nicht schwerfdlliger
wird. Auch aus diesem Grund sind sie gegen
die Einsetzung einer Kammer aus Vertretern
der einzelstaatlichen Parlamente.



Die Abgeordneten schlagen die Ausarbeitung
einer interparlamentarischen Vereinbarung
zwischen den nationalen Parlamenten und dem
EP vor, um die Zusammenarbeit in sdimtlichen
von der europdischen Integration betroffenen
Bereichen weiterzuentwickeln und zu systema-

tisieren, u. a. im Bereich der gemeinsamen
Auflen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafis-
und Wdhrungsunion, des Raums der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts sowie der konsti-
tutionellen Fragen.

» Justiz und Innere Angelegenheiten
¢+ Daueraufenthalt von Drittstaatsangehérigen
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Erlauterungen zur Abstimmung

Der Ausschuf3 fiir die Freiheiten und Rechte
der Biirger, Justiz und innere Angelegenheiten
hatte gefordert, die von der Kommission vor-
geschlagene Richtlinie zum Status der sich
langfristig in der EU aufhaltenden Drittstaats-
angehorigen erheblich zu verschdrfen. Der
Ausschuf3 setzte sich damit im Plenum jedoch
nicht durch. Das Plenum lehnte es ab, unter
Berufung auf den Kampf gegen den Terroris-
mus und die offentliche Sicherheit und Ord-
nung die Gewdhrung von Rechten an Ausldn-
der weiter als von der Kommission vorge-
schlagen einzuschrinken. Auch stimmte das
Plenum der Kommission darin zu, daf3 sich
langfristig legal aufhaltende Fliichtlinge und
in der EU geborene Drittstaatsangehorige
immer einen langfristigen Aufenthaltstitel er-
halten miissen. Hier konnte sich der Ausschuf3
ebenfalls nicht durchsetzen.

Weiterhin lehnte das Plenum es ab, fortge-
schrittene Sprachkenntnisse als Voraussetzung
fiir die Erteilung eines langfristigen Aufent-
haltstitels zu verlangen. Die aufschiebende
Wirkung der Rechtsbehelfe gegen Auswei-
sungsverfiigungen soll beibehalten werden;
auch hier folgt das Plenum dem Kurs der
Kommission gegen das Votum des Ausschus-
ses. Allerdings sollen, wie vom Ausschufs ge-
wiinscht, Ausweisungsvorschriften in dem Sin-
ne zusdtzlich verschdrft werden, als Eilverfah-

ren auf der Grundlage iibergeordneter Sicher-
heitsinteressen gerechtfertigt werden kénnen.
Zugunsten der Drittstaatsangehorigen wollen
die Abgeordneten im Wesentlichen drei Ande-
rungen vornehmen:

o Der Kommissionsentwurf verlangte als
Voraussetzung fiir die Erteilung einer
langfristigen Aufenthaltserlaubnis wie
auch fiir die Niederlassung in einem
weiteren Mitgliedstaat eine Kranken-
versicherung, die im betreffenden Mit-
gliedstaat sdmtliche Risiken abdeckt.
Stattdessen verlangen die Abgeordne-
ten nur noch eine Krankenversiche-
rung, deren Ubernahmeklauseln mit
denen identisch sind, nach denen die
Biirger der betreffenden Mitgliedstaa-
ten versichert sind. An weiteren Stellen
des Gesetzestextes wird der Begriff
samtliche Risiken durch die iiblichen
Risiken ausgetauscht.

o Die Abgeordneten wollen den langfri-
stig Aufenthaltsberechtigten die aktive
und passive Teilnahme am kulturellen,
religiosen und lokalen politischen Le-
ben sowie die Ausiibung des Wahl-
rechts auf lokaler und europdischer
Ebene ermoglichen.

o Die Mitgliedstaaten sollen gegen jede
Form von Diskriminierung vorgehen.



Unser Fazit

Die CDU/CSU-Gruppe im Europiischen Parlament hat den Ausgang der Abstimmung im EP zur Auf-
enthaltsberechtigung von Drittstaatlern innerhalb der Europdischen Union mit groBer Enttduschung
aufgenommen. In entsprechenden Anderungsantriigen hatten die Abgeordneten dafiir pliadiert zu kon-
trollieren, ob Antragsteller aus Drittstaaten fiir eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ein mogliches
Sicherheitsrisiko darstellen kdnnten:

Die Antragsteller auf terroristische Hintergriinde zu tiberpriifen, lehnten Griine und die Sozialdemo-
kraten aber ab. Eine solche Uberpriifung sollte der Sicherheit der Bevélkerung in der gesamten EU
dienen, da durch das Schengener Abkommen jederzeit die Moglichkeit besteht, unsere Binnengrenzen
zu iiberschreiten. Die Erfahrungen des 11. September miifiten allen politischen Parteien deutlich ge-
macht haben, dall zum Schutze unserer Grundrechte diese Sicherheit unverzichtbar ist.

Ferner hatten sich die CDU/CSU Abgeordneten dafiir ausgesprochen, die Integrationsbereitschaft von
Drittstaatlern zu einem entscheidenden Kriterium fiir den Erwerb eines Aufenthaltstitels zu machen.
Dazu gehort insbesondere die Bereitschaft, die jeweilige Landessprache zu erlernen und als Kommu-
nikationsmittel auch zu verwenden. Sie wandten sich darum gegen eine pauschale Verleihung von
Aufenthaltstiteln an Drittstaatler wie von der Kommission urspriinglich vorgesehen, denn wer sich
bereits seit mindestens fiinf Jahren in einem anderen Land aufhilt, hat in der Regel beschlossen, dort
zu bleiben. Um Teil der Gesellschaft des Gastlandes zu werden, mufl man sich jedoch verstindigen
konnen, da nur aus Verstindigung Verstehen und aus Verstehen erst Zusammenwachsen entsteht.

Aus diesem Grund ist der Spracherwerb bei Drittstaatlern zu fordern und zu foérdern, denn er ist nicht
nur Voraussetzung fiir die personliche, sondern auch fiir die berufliche Integration. Wir alle sind uns
einig, dafl wir denjenigen Menschen, die zu uns kommen und bleiben, eine faire Chance geben wollen.
Die Forderung des Spracherwerbs ist also in erster Linie eine Chance und keine Hiirde. Die
CDU/CSU-Abgeordneten begriifiten in diesem Zusammenhang die Annahme ihrer entsprechenden
Anderungsantriige durch das Europiische Parlament.

+ Kampf gegen den illegalen Drogenhandel
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Erlauterungen zur Abstimmung

Der Bericht wurde mit 228 zu 247 Stimmen Fraktion der GRUNEN/EFA und eine Mehr-
und 58 Enthaltungen abgelehnt und somit an heit der Liberalen Fraktion hatten gegen den
den Ausschuss zuriickverwiesen. Die Fraktion Bericht gestimmt.

der Sozialdemokratischen Partei Europas, die



> Wirtschaft

¢ Mitwirkung des EP an der Regulierung von Finanzdienstleistungen
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Erlauterungen zur Abstimmung

Der Ausschuf3 fiir konstitutionelle Fragen for-
dert von der Kommission, in Bezug auf die
Umsetzungsmafinahmen der Finanzgesetzge-
bung mit dem Rat gleichgestellt und wie dieser
beteiligt zu werden. Die Abgeordneten reagie-
ren damit auf den Bericht von Alexandre Lam-
falussy und anderer 'Weisen' von Februar
2001, der auf dem EU-Gipfel in Stockholm im
Mdrz 2001 angenommen wurde. Der Bericht
dieser "Weisen" dient der Vorbereitung eines
Binnenmarktes fiir Finanzdienstleistungen bis
2005. Er schldgt vor, im Bereich der Finanz-
dienstleistungen
o die Gesetzgebung auf generelle Prin-
zipien zu beschrdinken,
o  hierbei das Mitentscheidungsverfahren
anzuwenden und
o  Umsetzungsmafinahmen an Fachaus-
schiisse zu delegieren.

An diesen Mafinahmen mochte das EP nun wie
der Rat beteiligt werden, um eine demokrati-
sche Kontrolle zu gewdhrleisten. Die Kommis-
sion hat eine derartige Beteiligung mit einer
Erkldrung des Kommissionsprisidenten PRO-
DlIin der zugesichert.

Kommissionsprdsident Prodi hat weiterhin
zugesichert, daf} die Kommission die Forde-
rung des EP, die Dauer der Delegation von
Durchfiihrungsbefugnissen auf die Kommissi-
on auf vier Jahre zu beschrinken, angefangen
mit dem In-Kraft-Treten der jeweiligen Richt-
linie, beriicksichtigen wird. Auch wird die
Kommission dem EP eine Frist von drei Mona-
ten zugestehen, um die Vorschldge fiir Durch-
fiihrungsmafinahmen zu iiberpriifen und sich
diesbeziiglich zu dufern. In begriindeten Eil-
fallen kann diese Frist verkiirzt werden. Die
Kommission sicherte dem EP bei dem Annah-

meverfahren der Durchfiihrungsmafinahmen
Transparenz zu und wird eine breite dffentliche
Konsultation bei der Erarbeitung ihrer Vor-
schldge garantieren. Die Kommission teilt
auch die Forderung des EP nach Einrichtung
eines Komitees mit Konsumentenvertretern. Sie
wiederholt ihren Willen, sich fiir eine ange-
messene Behandlung des EP und eine effiziente
Kooperation zwischen den Institutionen einzu-
setzen. Sie will auch verstdrkt die Position des
EP und seine moglichen zukiinftigen Ent-
schlieffungen, in Bezug auf Durchfiihrungs-
mafsnahmen beriicksichtigen.

Die Abgeordneten wollen weiterhin das Ge-
setzgebungsverfahren beschleunigen, so daf
gesetzgeberische Mafnahmen schon in erster
Lesung verabschiedet werden konnen. Die
Frist fiir die Umsetzung in nationales Recht
soll auf ein Jahr verkiirzt werden.

Um die Beteiligung des EP zu gewdhrleisten,
halten die Abgeordneten die Transparenz fiir
sehr wichtig. Die Kommission soll daher dem
Parlament alle vorldufigen Tagesordnungen,
Sitzungsprotokolle sowie das Ergebnis der
Abstimmungen und alle Informationen beziig-
lich der Arbeit der Ausschiisse zur Verfiigung
stellen.

Fiir die Abgeordneten haben diese Bestim-
mungen Ubergangscharakter bis zur Uberar-
beitung des Artikels 202 EGV, die fiir die Re-
gierungskonferenz 2004 vorgesehen ist.

Die Abgeordneten fordern auch, dass im Falle
von Unstimmigkeiten zwischen den Institutio-
nen tiber eine Durchfiihrungsmafinahme, ein
informeller Trilog aus Vertretern des EP, der
Kommission und des Rates eingesetzt wird, um
einen Kompromiss zu erzielen



Unser Fazit

Mit grofler Mehrheit hat das Européischen Parlaments den Bericht des CDU-Europaabgeordneten Karl
von Wogau iiber die Umsetzung der Rechtsvorschriften fiir Finanzdienstleistungen (Lamfalussy-
Bericht) verabschiedet. Dieser Bericht ist der Einstieg in eine modernere Gesetzgebung in der Euro-
pdischen Union und bereitet den Weg fiir die Verabschiedung der anstehenden Verordnungen und
Richtlinien im Bereich der Finanzdienstleistungen. Das Europdische Parlament hat sich somit in den
wesentlichen Punkten mit der Europédischen Kommission geeinigt.

> Beschaftigung und soziale Angelegenheiten
+ Umsetzung der Sozialpolitischen Agenda

Erlauterungen zur Abstimmung

Das Plenum nahm den Bericht iiber die Uber-
sichtstabelle zur Umsetzung der Sozialpoliti-
schen Agenda 2001-2006 an. Die Agenda
2001-2006 basiert auf den Schluffolgerungen
des Europdischen Rates von Nizza im Dezem-
ber 2000. Die Kommission ist verpflichtet,
jedes Friihjahr dem Europdischen Rat einen
Bericht und eine Ubersichtstabelle zur Fort-
schrittskontrolle vorzulegen. Die erste Tabelle
wurde dem Rat in Stockholm letztes Jahr iiber-
geben.

Der Bericht geht sowohl auf die Methodik als
auch auf den Inhalt des Kommissionsberichts
ein. Die Abgeordneten betonen, dafs die Tabel-
le alle Aktivitdten in der Zeit von 2001-2006
enthalten muf3, um eine liickenlose Verfolgung
der Ziele zu ermoglichen. Eine blofie Aufli-
stung der Kommissionsaktivititen ist nicht
ausreichend. So sollen die angekiindigten In-
itiativen der Agenda fiir die Sozialpolitik ope-
rationell gemacht werden. Auf Basis dieser
Tabelle konnen fortlaufend Anpassungen vor-
genommen werden. Das EP soll in die Ent-
wicklung von Indikatoren zur Bewertung der
laufenden Operationen der Sozialagenda ein-
gebunden werden.
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Auch fordern die Abgeordneten erneut, dafs
das EP eine Rolle bei der offenen Koordinie-
rung der Agenda tibernimmt. Weiterhin beto-
nen die Abgeordneten, dafy alle betroffenen
Sozialpartner in die Umsetzung der Agenda
eingebunden werden miissen.

Die Abgeordneten bedauern, daf3 die Kommis-
sion keine der vom EP vor dem Gipfel in Nizza
zusdtzlich aufgestellten Anforderungen in Be-
tracht gezogen hat. So weisen die Abgeordne-
ten auf die Notwendigkeit hin, einen gesetzli-
chen Rahmen fiir die Entwicklung der Sozial-
wirtschaft aufzustellen. Ferner wird die Inte-
gration der Sozialkomponente in die Wettbe-
werbspolitik gefordert. Auf europdischer Ebe-
ne soll die Berechtigung zum Arbeitskampf
eingefiihrt werden. Soziale Sicherheit fiir neue
Formen der Beschdftigung als auch individuel-
le Entlassungen sollen durch weitere Richtlini-
envorschldge abgedeckt werden.



¢ Arbeitszeit der Berufskraftfahrer

Erlauterungen zur Abstimmung

Das Europdische Parlament hat den im Ver-
mittlungsausschufs erzielten Kompromifs zur
Regelung der Arbeitszeit des im Straflenver-
kehr beschidftigten Fahrpersonals angenom-
men. Die neue Richtlinie regelt gemeinsame
Standards fiir die wochentliche Hochstarbeits-
zeit (durchschnittlich 48 Stunden), Pausen,
Nachtarbeit und Aufzeichnungen der Arbeits-
zeit fiir Langstreckenkraftfahrer.

Das Parlament konnte sich in wichtigen Punk-
ten durchsetzen. Unter anderem werden auch
selbstindige Kraftfahrer von der Richtlinie
erfafit werden. Von Anfang an hatte das EP
gefordert, daf fiir angestellte und selbstindige
Kraftfahrer dieselben Arbeitszeitregeln gelten
miissen. Dies halten die Abgeordneten fiir
wichtig, damit Sicherheit auf der Strafle, eine
ausgewogene Balance zwischen verschiedenen
Transportarten und ein fairer Wettbewerb im
Transportsektor gewdhrleistet wird.

Die wichtigsten Punkte des Kompromisses sind
folgende:

o Selbstindige Kraftfahrer werden vier
Jahre nach Ende der dreijihrigen U-
bergangsperiode, also 2009, in den
Geltungsbereich der Richtlinie einbe-
zogen. Die Kommission wird nach spd-
testens sieben Jahren einen Vorschlag
vorlegen, um gegebenenfalls entweder
weitere Bedingungen der Einbezie-
hung festzulegen oder die selbstdndi-
gen Kraftfahrer vom Geltungsbereich
der Richtlinie auszunehmen. Die An-
nahme dieses Vorschlags, durch den
die derzeitige Regelung der Richtlinie
gedndert werden konnte, erfolgt im
Mitentscheidungsverfahren  zwischen
Parlament und Rat.

Es wird genau definiert, was unter ei-
nem selbstindigen Krafifahrer zu ver-
stehen ist. Dies war vom EP gefordert
worden, um die Entstehung neuer
Formen von Scheinselbstindigkeit in
dem Zeitraum zu verhindern, in dem
selbstindige  Kraftfahrer  zundchst
nicht in den Geltungsbereich der
Richtlinie fallen.

Die Arbeitszeit nichtselbstdndiger und
selbstindiger Kraftfahrer ist nahezu
identisch: Nur "allgemeine administra-
tive Titigkeiten, die keinen direkten
Zusammenhang mit der gerade ausge-
fiihrten spezifischen Transporttitigkeit
aufweisen”, gelten fiir Selbstindige
nicht als Arbeitszeit.

Abweichungen von den wochentlichen
Arbeitszeiten und fiir Nachtarbeit kon-
nen nur unter bestimmten Bedingun-
gen festgelegt werden.

Die Rolle der Unternehmen wird kla-
rer definiert. Die Arbeitszeiten der
Krafifahrer miissen aufgezeichnet und
die Aufzeichnungen fiir zwei Jahre
aufbewahrt werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dafs
Vertréige der Akteure im Transportsek-
tor den Vorschriften der Richtlinie ent-
sprechen.



	Kurzübersicht zu wichtigen Themen der
	Plenartagung des Europäischen Parlaments
	vom 04.-07. Februar 2002
	
	
	
	
	
	Konstitutionelle Fragen

	Justiz und Innere Angelegenheiten
	Erläuterungen zur Abstimmung

	Unser Fazit
	Erläuterungen zur Abstimmung

	Wirtschaft
	Erläuterungen zur Abstimmung

	Unser Fazit
	Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
	Erläuterungen zur Abstimmung







